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Teil 1

Einführung

Nichts ist so beständig wie der Wandel.1 Diese Weisheit gilt auch und besonders 
für rechtswissenschaftliche Forschungsschwerpunkte im Spiegel sich kontinuier
lich verändernder gesellschaftspolitischer und wirtschaftlicher sowie technischer 
Rahmenbedingungen. Lange Zeit galt das Umweltrecht als das innovativste Ge
biet des Verwaltungsrechts und stellt bis heute einen zentralen Motor für Ent
wicklungen insbesondere des allgemeinen Verwaltungsrechts sowie – unter Ein
fluss europäischer Rechtsetzung2 und Rechtsprechung3 – besonders des Verwal
tungsrechtsschutzes dar.4 

In diesem Rennen um Aktualität drängt in neuester Zeit ein Rechtsgebiet an 
die Spitze, das die Energiepolitik dieses Jahrzehnts omnipräsent begleitet: das 
Energieinfrastrukturrecht5. Dabei handelt es sich um ein im Zuge der Energie
wende in den Vordergrund gerücktes juristisches Territorium, das umwelt, pla
nungs6 und regulierungsrechtliche Aspekte gemeinsam berührt.7 Diese Ent
wicklung betrifft primär Projekte von erheblicher Komplexität in Infrastruktur
bereichen, die für die Daseinsvorsorge von elementarer Bedeutung sind. Die 
Bewältigung der Anlagenzulassung erfolgt zumeist mithilfe einer Abschichtung, 
Stufung oder iterativen Strukturierung der Verwaltungsverfahren. Besonders 
deutlich wird dies im Bereich des Übertragungsnetzausbaus. An der infrastruktu
rellen Herausforderung des Ausbaus von Höchstspannungsstromleitungen wird 
deutlich: Die Vorhabensrealisierung und die Vorhabensverhinderung bzw. die 

1 In Anlehnung an Heraklit von Ephesos’ Formel „panta rhei“ (deutsch: „alles fließt“).
2 Vgl. nur Richtlinie 2011/82/EU des Europäischen Parlaments und des Rates v. 13.12.2011 

über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten, 
AblEU v. 28.01.2012, L 26/1.

3 Siehe nur EuGH, Urt. v. 07.11.2013 – Rs. C-72/12 („Altrip“); EuGH, Urt. v. 12.05.2011 – 
Rs. C-115/09 („Trianel“) m. Anm. Schwerdtfeger, EuR 2012, 80; EuGH, Urt. v. 15.10.2009 – 
Rs. C-262/08; EuGH, Urt. v. 08.03.2011 – Rs. C-240/09 („Slowakischer Braunbär“); EuGH, 
Urt. v. 18.10.2011 – Rs. C-128/09 („Boxus u. a./Région wallonne“).

4 Siehe statt vieler Schlacke, in: Kment, (Hrsg.), FS Jarass, 2015, 379 ff.; Schmidt, ZUR 
2012, 210.

5 Kluth, in: Schlacke/Schubert (Hrsg.), Energie-Infrastrukturrecht, 2014, S.  119.
6 Erbguth/Kluth (Hrsg.), Planungsrecht in der gerichtlichen Kontrolle, 2012. 
7 Kluth, in: Schlacke/Schubert (Hrsg.), Energie-Infrastrukturrecht, 2014, S.  119.
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gerichtliche Vorhabensbekämpfung, d. h. die Frage von Klagerechten gegen den 
Netzausbau, sind zwei Seiten derselben Medaille. Während der Gesetzgeber in
sofern längst den Ball ins „Umsetzungsspielfeld“ von Vorhabenträgern und Ver
waltung geworfen hat, stellen sich immer deutlicher – und längst nicht mehr nur 
„am Rande des Spielfelds“ – Fragen des verfassungsrechtlich garantierten 
Rechtsschutzes.8 Geht es dabei nur um eine Renaissance von Rechtsschutz
forderungen9 oder gewinnen diese berechtigterweise an Aktualität und bedürfen 
einer erneuten Diskussion unter dem Vorzeichen neuer Planungs und Genehmi
gungsverfahren? Diesen Fragen will die vorgelegte Arbeit anhand des Referenz
rahmens des Netzausbaubeschleunigungsgesetzes Übertragungsnetz (im Folgen
den: NABEG)10 auf den Grund gehen.

Anlass zu dieser thematischen Ausrichtung haben die zur Umsetzung der Ener
giewende im Sommer 2011 in Kraft getretenen Legislativakte gegeben, die in die 
Planung infrastruktureller Großvorhaben wie den Netzausbau mündeten, der so
wohl gesellschaftspolitisch als auch juristisch ein mit dem Bahnhofsprojekt 
„Stuttgart 21“11 oder dem Bau des Flughafens Berlin-Brandenburg („BER“) ver
gleichbares Konfliktpotential12 birgt. Der Forschungsansatz möchte einen Beitrag 
leisten, die grundlegenden Anforderungen an eine effektive Rechtsschutzausge
staltung in gestuften administrativen Entscheidungsprozessen zu bestimmen und 
hinsichtlich der Zielkonflikte – einerseits Rechtssicherheit, Praktikabilität und 
Beschleunigung der Verfahren, andererseits Effektivität des Rechtsschutzes Be
troffener und Förderung von Akzeptanz der Öffentlichkeit – zu bewerten. 

A. Fragestellung und Gang der Untersuchung

Dem Titel entsprechend verzahnt diese Arbeit zwei rechtliche Aspekte miteinan
der: Einerseits erfolgt eine präzise Bestimmung der Gewährleistung effektiven 

8 Exemplarisch Erbguth (Hrsg.), Verwaltungsrechtsschutz in der Krise: vom Rechtsschutz 
zum Schutz der Verwaltung?, 2010.

9 Vgl. Schmidt-Aßmann, DVBl. 1981, 334; Erbguth, in: Erbguth (Hrsg.), Effektiver Rechts
schutz im Umweltrecht?, 2005, S.  29 ff. sowie NVwZ 2005, 241.

10 Pielow hebt die Bedeutung des Rechts der leitungsgebundenen Versorgung mit Strom 
und Gas als ‚Prüfstand‘, aber auch als ‚Referenzgebiet‘ für grundlegende Betrachtungen zum 
Verfassungs und Verwaltungs sowie zum Wettbewerbs und zunehmend auch zum Europa
recht hervor; siehe Pielow, in: Faßbender/Köck (Hrsg.), Versorgungssicherheit in der Energie
wende, 2014, S.  45.

11 Zur Problembewältigung durch gestufte Verfahren bei Großvorhaben eingehend Franzius, 
GewArch 2012, 225 ff.

12 Grundlegend zur Problematik der Akzeptanzschaffung für Großvorhaben: Kirchhof, in: 
Kirchhof/Paetow/Uechtritz (Hrsg.), FS Dolde, S.  3 ff.
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Rechtsschutzes gem. Art.  19 Abs.  4 Satz  1 GG in gestuften administrativen Ent
scheidungsprozessen. Andererseits wird der Fokus auf das besondere Beispiel 
des Übertragungsnetzausbaus, d. h. des Zulassungs und Genehmigungsverfah
rens für Höchstspannungsleitungen gem. §§  12a ff. Energiewirtschaftsgesetz (im 
Folgenden: EnWG13) i. V. m. §§  4 ff. NABEG, gerichtet – als einem aktuell be
sonders interessanten Beispiel hochstufiger behördlicher Entscheidungsprozes
se. Im Folgenden werden die beiden genannten Aspekte in Teil 2 einerseits und 
in den Teilen 3 und 4 andererseits, insoweit auch vom textlichen Umfang her 
gleichgewichtig, behandelt.

Ziel der Untersuchung ist es auch, die Frage zu beantworten, ob identifizierte 
Rechtsschutzprobleme dieses Verfahrens „symptomatisch“ für gestufte administra
tive Entscheidungsprozesse und Verfahren sein könnten. Auf diese Weise könnten 
allgemeingültige, potentielle Ansätze für eine Korrektur oder zumindest Verbesse
rung der Ausgestaltung des Rechtsschutzes zur Steigerung der Rechts sicherheit 
und Akzeptanz infrastruktureller Großvorhaben für ähnliche mehr stufige Ent
scheidungsprozesse der Verwaltung entwickelt werden. Dabei wird bewusst auf 
gestufte administrative Entscheidungsprozesse Bezug genommen – als Ober
begriff für Strukturierungsformen verwaltungsbehördlicher Entscheidungsfindung, 
die sich u. a. in Planungs14 ebenso wie Genehmigungsverfahren15 finden.16

13 Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) v. 07.07. 2005 
(BGBl. I, S.  1970, 3621), zuletzt geändert durch Art.  3 d.G.v. 29.08.2016 (BGBl. I, S.  2034).

14 Planung bezeichnet grundsätzlich eine Form staatlicher Aufgabenwahrnehmung, die in 
vorausschauendem Setzen von Zielen und gedanklicher Vorwegnahme der zu ihrer Verwirk
lichung erforderlichen Verhaltensweisen besteht, wobei die Rechtsnatur eines Plans – sofern 
diese nicht gesetzlich determiniert ist – zwischen Verwaltungsakt, Verwaltungsinternum und 
Rechtssatz sui generis variieren kann; vgl. Stelkens, in: Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, 8.  Aufl. 
2014, §  35 Rn.  263. Ein Planungsverfahren zeichnet sich beispielsweise im Baurecht dadurch 
aus, dass „der Planungsträger auf einer den Gesetzen nachfolgenden normativen Ebene selber 
gestaltend aktiv wird, indem er die Nutzung von Grundstücken vorbereitet und leitet (vgl. §  1 I 
BauGB) und einen Grundriss für Ort und Art einer Nutzung vorzeichnet.“; vgl. Niestedt/ 
Ziekow, WiVerw 2016/1, 1 (1).

15 Genehmigungsverfahren stellen – als eine Form von Verwaltungsverfahren i. S. d. §  9 
VwVfG – regelmäßig die Reaktion einer Genehmigungsbehörde auf das Begehren eines Vor
habenträgers – unter Beachtung der Planung bzw. der Planersatznormen, wie z. B. der §§  34 ff. 
BauGB – in Form einer Entscheidung über Form und Zeitpunkt der Ausführung dar, die den 
von der Planung vorgezeichneten Grundriss ausfüllt; vgl. Niestedt/Ziekow, WiVerw 2016/1,  
1 (1). Diese Bezeichnung steht somit für die nach außen wirkende Tätigkeit der Behörden, die 
auf die Prüfung der Voraussetzungen, die Vorbereitung und den Erlass einer Genehmigung 
gerichtet ist und den Erlass der Genehmigung einschließt.

16 Im Fokus dieser Arbeit stehen wie dargelegt die Rechtsschutzanforderungen an gestufte 
administrative Entscheidungsprozesse am Beispiel des Netzausbaus. Letzteres Verfahren bein
haltet – wie in nachfolgenden Teilen näher zu erörtern sein wird – unterschiedlich strukturierte 
und rechtlich zu qualifizierende Verfahrensabschnitte und Entscheidungsformen. Wenngleich 
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Die Arbeit ist insgesamt in fünf Teile gegliedert. Zunächst wird die Entwick
lung der Beschleunigungsgesetzgebung energierechtlicher Planungs und Ge
nehmigungsverfahren skizziert und das Gesetzgebungsverfahren des Planungs 
und Genehmigungsverfahrens für Höchstspannungsleitungen gem. §§  12a ff. 
EnWG i. V. m. §§  4 ff. NABEG nachgezeichnet (Teil 1). Im Anschluss daran wird 
das Verhältnis von gestufter Entscheidungsstrukturierung der Verwaltung zu 
 verfassungsrechtlicher Rechtsschutzgewährleistung untersucht (Teil 2). Die Er
kenntnisse dieses Teils der Arbeit bilden zugleich die Grundlage für eine Begut
achtung des Planungs und Genehmigungsverfahrens für Höchstspannungs
leitungen gem. §§  12a ff. EnWG i. V. m. §§  4 ff. NABEG in Teil 3 und 4 dieser 
Arbeit. Sodann werden der Verfahrensablauf und die rechtsschutzrelevanten 
Abstufungen des Verfahrens gem. §§  12a ff. EnWG i. V. m. §§  4 ff. NABEG so
wie das einschlägige Rechtsschutzmodell herausgearbeitet (Teil 3). Es folgt eine 
Begutachtung der Verfassungskonformität der entsprechenden Rechtsschutz
konzeption hinsichtlich der Anforderungen des Art.  19 Abs.  4 Satz  1 GG (Teil 4) 
– mit einer kritischen Auseinandersetzung auch mit dem aktuellen Meinungs
spektrum im rechtswissenschaftlichen Schrifttum zu den in der Rechtsprechung 
entwickelten Kriterien. Abschließend werden die gewonnenen Erkenntnisse re
sümiert und ein rechtspolitisches Fazit gezogen (Teil 5).

An dieser Stelle ist auf mehrere thematische Eingrenzungen hinzuweisen. Die 
Vielzahl der im Zuge der Energiewende eingeführten Neuregelungen wirft diver
se Rechtsfragen auf und hat einige ältere Diskussionen über zu klärende Fragen 
des Rechtsschutzes im Umweltrecht17 neu entfacht. Diese können nicht in Gänze 
im Rahmen dieser Arbeit einer Klärung zugeführt werden. Vielmehr wird hier 
der Schwerpunkt auf eine Begutachtung des Netzausbaus gelegt. Dabei ist die 
Untersuchung nicht darauf ausgerichtet, das Verfahren umfassend auf seine Ver

einzelne Verfahrensebenen – insofern abweichend von der Legaldefinition eines Verwaltungs
verfahrens i. S. d. §  9 VwVfG – nicht mit einer Genehmigung in Form eines Verwaltungsakts 
gem. §  35 VwVfG oder eines öffentlichen Vertrages gem. §  54 VwVfG abschließen, wird den
noch zusammenfassend das Planungs- und Genehmigungsverfahren gem. §§  12a ff. EnWG 
i. V. m. §§  4 ff. NABEG in Bezug genommen. Diese summarische Terminologie begründet sich 
wie folgt: Zum einen beziehen sich die Anforderungen der Garantie effektiven Rechtsschutzes 
auf die Gesamtschau der Verfahrensabschnitte des Netzausbaus. Zum anderen wird diese Be
grifflichkeit bereits in dessen Gesetzesbegründung verwendet (siehe Entwurf eines Gesetzes 
über Maßnahmen zur Beschleunigung des Netzausbaus Elektrizitätsnetze, BT-Drs. 17/6073 v. 
06.06.2011, S.  18 f.). Auch in der Literatur wird in diesem Zusammenhang überwiegend von 
Planungs und Genehmigungsverfahren gesprochen (siehe statt vieler Durner, DVBl. 2011, 
853 ff.; Schneider, EnWZ 2013, 339 ff.). Nachfolgend wird entsprechend der allgemein aner
kannten Terminologie in Gesetzesmaterialien und Schrifttum zusammenfassend die Bezeich
nung das Planungs und Genehmigungsverfahren des Netzausbaus verwendet.

17 Siehe hierzu Greim, Rechtsschutz bei Verfahrensfehlern im Umweltrecht. Vgl. zu der 
Fragestellung „Umweltrechtsschutz, quo vadis?“ Dittes, DÖV 2014, 666.
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fassungskonformität zu untersuchen, sondern – anhand der in Rechtsprechung 
und rechtswissenschaftlichem Schrifttum entwickelten Anforderungen – fokus
siert auf Fragen der Garantie effektiven Rechtsschutzes gem. Art.  19 Abs.  4 
Satz  1 GG. Ausgeklammert werden daher die umstrittenen Fragen der Gesetz-
gebungskompetenz für den Erlass des NABEG, insbesondere für die Bundes
fachplanung18, sowie des Bestehens einer Bundesverwaltungskompetenz und 
damit insbesondere der Zulässigkeit der Zuständigkeitsübertragung auf die Bun
desnetzagentur.19 In Bezug auf die zu begutachtenden Rechtsgrundlagen liegt der 
Fokus auf dem nationalen Rechtsrahmen und nicht auf regionalen oder landes
spezifischen20 Besonderheiten. Auch völkerrechtliche21 und europarechtliche 
Vorgaben zur Effektivität von Rechtsschutz22 werden nur insoweit Berücksichti
gung finden, als diesen grundsätzlich ein prägender Einfluss auf den Bereich des 
Umweltrechts zukommt.23

18 Die Bundesregierung ging von einer Gesetzgebungskompetenz des Bundes für den Erlass 
des NABEG aufgrund des Regelungsgegenstands des Rechts der Energiewirtschaft gem. Art.  74 
Abs.  1 Nr.  11 GG aus, vgl. BT-Drs. 17/6073 v. 06.06.2011, S.  19. In der Literatur wird sich dieser 
rechtlichen Einordnung überwiegend angeschlossen, wobei vor allem folgende drei Gesetzge
bungskompetenzen diskutiert werden: 1.) Eine Gesetzgebungskompetenz des Bundes gem. 
Art.  74 Abs.  1 Nr.  11 GG (konkurrierende Gesetzgebungskompetenz für das Recht der Wirt
schaft) jedenfalls im Schwerpunkt bejahend: Appel, UPR 2011, 406 (410); Durner, DVBl. 2011, 
853 (855); Faßbender/Leidinger, in: Posser/Faßbender (Hrsg.), 2013, Kap.  1 Rn.  60; Grigoleit/
Weisensee, UPR 2011, 401 (402); Porsch, in: Ziekow (Hrsg.), Speyerer Planungsrechtstage 
2012, S.  305 (313). 2.) Eine Gesetzgebungskompetenz des Bundes gem. Art.  74 Abs.  1 Nr.  31 
GG (konkurrierende Gesetzgebungskompetenz für die Raumordnung) bejahend: Erbguth, in: 
Hebeler/Hendler/Proelß/Reiff (Hrsg.), 29. Trierer Kolloquium zum Umwelt- und Technikrecht 
2013, S.  185 (188 ff.); Moench/Ruttloff, NVwZ 2011, 1040 (1041). 3.) Eine Gesetzgebungs-
kompetenz des Bundes aufgrund einer ungeschriebenen Kompetenz des Bundes für die Raum
ordnung des Gesamtstaates kraft Natur der Sache bejahend: Wagner, DVBl. 2011, 1453 (1456).

19 Aus der Literatur zum Streitstand: Appel, UPR 2011, 406 (411); Appel/Eding, NVwZ 
2012, 343; Durner, DVBl. 2011, 853 (857); Erbguth, NVwZ 2012, 326 (330 ff.); Grigoleit/
Weisensee, UPR 2011, 401 (402); Moench/Ruttloff, NVwZ 2011, 1040 (1041); Porsch, in: 
 Ziekow (Hrsg.), Speyerer Planungsrechtstage 2012, S.  305 (314 ff.); Straßburg, in: de Witt/
Scheuten, NABEG, 2013, Einl. Rn.  72.

20 So bestehen auf Ebene der Bundesländer verschiedene Konzepte zur Steuerung des Aus
baus erneuerbarer Energien wie beispielsweise der Nutzung von Windenergie, vgl. hierzu wei
terführend Spannowsky, in: Hebeler/Hendler/Proelß/Reiff (Hrsg.), 29. Trierer Kolloquium zum 
Umwelt- und Technikrecht 2013, S.  83 ff.

21 Grundlegend: Convention on Access to Information, Public Participation in Decision 
making and Access to Justice in Environmental Matters (sog. Aarhus-Konvention) v. 25.06. 
1998; hierzu Schwerdtfeger, Der deutsche Verwaltungsrechtsschutz unter dem Einfluss der 
AarhusKonvention, 2010.

22 Hierzu – sehr übersichtlich – zu einer besonders von europarechtlichen Vorgaben gepräg
ten Form des Rechtsschutzes Schmidt/Schrader/Zschiesche, Die Verbandsklage, 2014.

23 Die nationale Ausrichtung dieser Arbeit erfolgt dabei in dem Bewusstsein, dass das Um
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Darüber hinaus ist der Fokus auf Fragen des Individualrechtsschutzes gerich
tet, nicht jedoch auf Rechtsschutzoptionen von Gebietskörperschaften oder an
deren juristischen Personen des Zivilrechts oder des öffentlichen Rechts, weil 
dies vom Umfang der sich hier stellenden weiteren Fragen im Rahmen dieser 
Dissertation nicht zu bewältigen gewesen wäre.

Überdies wird nur der Stromsektor begutachtet, wenngleich im Kontext der 
Energiewende auch bezüglich des Um und Ausbaus von Gasleitungen regula
torische Maßnahmen24 getroffen worden sind und sich auch in diesem Bereich 
juristische Probleme stellen.25 Des Weiteren werden administrative Entscheidungs
prozesse nicht auf allen vier Spannungsebenen des Stromversorgungs netzes un
tersucht, sondern es wird – entsprechend dem Regelungsgegenstand des neu ein
geführten Planungs und Genehmigungsverfahrens – nur der geplante Bau von 
Höchstspannungsstromleitungen26 mit einer Nennspannung von 380 Kilovolt 
(kV)27 näher in den Blick genommen, wenngleich die Netze auf Hoch, Mittel 
und Niederspannungsebene28 ebenfalls einen hohen Um und Ausbaubedarf ver
zeichnen. In dieser Arbeit werden Literatur und Rechtsprechung bis einschließ
lich 16. Oktober 2016 berücksichtigt.

welt und Energierecht zumeist einen europarechtlich geprägten Hintergrund aufweist. So hat 
vor allem die Rechtsprechung des EuGH Auswirkungen auf die Rechtsschutzanforderungen im 
Umweltrecht; vgl. nur EuGH, Urt. v. 07.11.2013 – Rs. C-72/12 („Altrip“); EuGH, Urt. v. 12.05. 
2011 – Rs. C-115/09 („Trianel“); EuGH, Urt. v. 15.10.2009 – Rs. C-262/08; EuGH, Urt. v. 08.03. 
2011 – Rs. C-240/09 („Slowakischer Braunbär“); EuGH, Urt. v. 18.10.2011 – Rs. C-128/ 09 
(„Boxus u. a./Région wallonne“).

24 Siehe u. a. das Gesetz zur Neuregelung energiewirtschaftsrechtlicher Vorschriften v. 
26.07. 2011, BGBl. I, S.  1554.

25 Vgl. Art.  1 des Gesetzes zur Neuregelung energiewirtschaftsrechtlicher Vorschriften v. 
26.07.2011, BGBl. I, S.  1554, S.  1555: Im Bereich des Ausbaus der Gasfernleistungsnetze wird 
mit §  15a EnWG (i. V. m. §  17 Gasnetzzugangsverordnung) für Fernleitungsnetzbetreiber u. a. 
die Pflicht zur Aufstellung jährlicher Netzentwicklungspläne eingeführt. 

26 Begrifflich können Höchstspannungsstromleitungen auch als Übertragungsnetze be
zeichnet werden. Übertragungsnetze sind, angelehnt an die Legaldefinition des §  3 Nr.  32 
EnWG, solche Leitungen, die dem Transport von Elektrizität über ein Höchstspannungs und 
Hochspannungsverbundnetz einschließlich grenzüberschreitender Verbindungsleitungen zum 
Zwecke der Belieferung von Letztverbrauchern oder Verteilern dienen.

27 In Abgrenzung hierzu soll der Bereich des Ausbaus der Stromnetze auf Ebene der – prak
tisch sehr relevanten – örtlichen Verteilernetze, d. h. solcher Netze i. S. d. §  3 Ziffer 29c EnWG, 
keiner näheren Begutachtung unterzogen werden. Ebenso wenig sollen die ergänzend einge
führten Neuregelungen des Bundesfachplan Offshore gem. §  17a EnWG und des Offshore- 
Netzentwicklungsplans gem. §§  17b ff. EnWG – v. 20.12.2012, BGBl. I, S.  2730 – begutachtet 
werden. Im Zuge der Energiewende eingeführte Neuregelungen im Bereich des Ausbaus von 
Gasleitungen stellen ebenfalls keinen Gegenstand der Arbeit dar. 

28 Zu den vier Spannungsebenen des deutschen Stromnetzes siehe weiterführend: Theobald, 
in: Schneider/Theobald, Recht der Energiewirtschaft, 4.  Aufl. 2013, §  1 Rn.  8 ff.
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B. Beschleunigungsgesetzgebung im Bereich  
energierechtlicher Planungs und Genehmigungsverfahren

Für die Beschleunigung energierechtlicher Planungs und Genehmigungsverfah
ren waren in Deutschland insbesondere die nachfolgend beschriebenen legislato
rischen Maßnahmen prägend, da diese die bundesrechtlichen Rahmenbedingun
gen des Netzausbaus vorgeben.

Historisch betrachtet erfolgte zunächst die Regulierung des Elektrizitäts
sektors.29 Allerdings enthielt das Gesetz zur Förderung der Energiewirtschaft 
(EnWG 1935) vom 13. Dezember 193530 noch kein spezielles Fachplanungsrecht 
zur Errichtung oder Änderung von Energieanlagen,31 sondern zielte im Kern auf 
eine grundlegende Kodifikation des Energierechts.32 Das Bestreben einer Be
schleunigung energierechtlicher Planungs und Genehmigungsverfahren geriet in 
Deutschland – naturgemäß – erst in den Blick, als sich ein energierechtliches 
Fachplanungsrecht herausgebildet hatte und sich dessen Schwachstellen offen
barten. 

Besonders virulent wurden die Bemühungen um Verfahrensbeschleunigung und 
straffung aufgrund der deutschen Wiedervereinigung 1990, die die Notwendig
keit einer Verbesserung der weitgehend vernachlässigten Infrastrukturen in den 
neuen Bundesländern sowie deren Anpassung an das erhöhte Verkehrsaufkom
men, insbesondere im Bereich der Verkehrswege, erkennbar werden ließ.33 Diese 
Entwicklung war eine Triebfeder für zahlreiche verwaltungsverfahrens und pla
nungsrechtliche Reformen, insbesondere im Bereich des Planungsrechts für Ver
kehrswege, um bis dahin bestehende Planungs und Genehmigungsverfah ren zu 
beschleunigen, zu vereinheitlichen und zu verschlanken. Als von dieser Motiva
tion getragene „Beschleunigungs und Vereinfachungsgesetze“34 waren insbeson
dere die nachfolgend genannten Gesetze prägend für das Verwaltungsverfahren 
auf Bundesebene:35 das Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz36, das Pla

29 Kehrberg, Die Entwicklung des Elektrizitätsrechts in Deutschland, 1997, S.  131 ff.
30 Gesetz zur Förderung der Energiewirtschaft (Energiewirtschaftsgesetz) v. 13.12.1935, 

RGBl. I, S.  1451.
31 Siehe weiterführend Missling, in: Danner/Theobald, Energierecht, Stand: 81. Erg.Lfg. 

Juli 2014, vor §§  43 ff. Rn.  11.
32 Säcker, in: Säcker, BerlKommEnR, 2014, Band  1, EnWG Einl. A, Rn.  17.
33 Siehe hierzu nur den Erfahrungsbericht der Bundesregierung zum Verkehrswegeplanungs

beschleunigungsgesetz: BT-Drs. 15/2311 v. 02.01.2004, S.  3.
34 Schmitz, in: Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, 8.  Aufl. 2014, §  1 Rn.  259.
35 Vgl. Schmitz, in: Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, 8.  Aufl. 2014, §  1 Rn.  259 und Rn.  270.
36 Gesetz zur Beschleunigung der Planungen für Verkehrswege in den neuen Ländern sowie 

im Land Berlin (Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz) v. 16.12.1991, BGBl. I, S.  2174. 
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nungsvereinfachungsgesetz37 und das Genehmigungsverfahrensbeschleunigungs
gesetz38. Das in diesen Gesetzen zum Ausdruck gebrachte grundlegende Anliegen 
der Beschleunigung von Verfahren hat auch dem für diese Arbeit maßgeblichen 
fachplanungsrechtlichen Bereich des Energierechts seine heutige Form verliehen. 
Insofern ist zu Recht konstatiert worden, dass der Beschleunigungsgedanke im 
Allgemeinen sowie Gesichtspunkte der Verfahrensvereinfachung im Besonderen 
die Einführung eines gesonderten energiewirtschaftlichen Fachplanungsrechts be
dingt haben.39.

Längst überfällig40 wurde das EnWG 1935 außer Kraft gesetzt41 und durch das 
Gesetz über die Elektrizitäts und Gasversorgung vom 24. April 199842 (EnWG 
1998) ersetzt, das erstmals eine wettbewerbliche Öffnung des Elektrizitäts- und 
Gasversorgungsmarktes einführte, indem die Energieversorgungsunternehmen 
durch Streichung einer Bereichsausnahme dem Anwendungsbereich des GWB 
und somit dem Wettbewerb unterworfen wurden. In der Konsequenz wurde das 
System des sog. „verhandelten Netzzugangs“ etabliert, das die Netzbetreiber 
dazu zwang, auch mit anderen Energieversorgern Verträge über die Bereitstel
lung ihrer Leitungen zu schließen (vgl. §  6 Abs.  1 EnWG 1998).43 

Die seither beschlossenen Reformen des energierechtlichen Planungs und 
Genehmigungsverfahrens folgten zeitlich in deutlich geringeren Abständen, als 
dies zwischen 1935 und 1998 der Fall war. Bereits im Jahr 2001 wurde das 
EnWG 1998 geändert, indem – primär zwecks Umsetzung der sog. UVPÄnde
rungsrichtlinie44 – in §§  11a EnWG 2001 erstmals ein bundeseinheitliches Plan

37 Gesetz zur Vereinfachung der Planungsverfahren für Verkehrswege (Planungsvereinfa
chungsgesetz) v. 17.12.1993, BGBl. I, S.  2123.

38 Gesetz zur Beschleunigung von Genehmigungsverfahren (Genehmigungsverfahrensbe
schleunigungsgesetz) v. 12.09.1996, BGBl. I, S.  1354.

39 Schirmer/Seiferth, ZUR 2013, 515 mit treffendem Verweis auf die besondere Funktion 
der Konzentrationswirkung des Planfeststellungsbeschlusses; hierzu nachfolgend.

40 Anlass zu einer grundlegenden Reform des EnWG 1935 musste bereits die Entstehungs
geschichte des Gesetzes, der rechtspolitische Hintergrund des Nationalsozialismus, geben. 
Hierzu Kehrberg, Die Entwicklung des Elektrizitätsrechts in Deutschland, 1997, S.  186: „Die 
Machtübernahme der Nationalsozialisten im Jahre 1933 ermöglichte die Wiederaufnahme der 
Initiative durch die Reichsregierung. Offiziell als Wirtschaftsverwaltungsgesetz, tatsächlich als 
Instrument zur Wiederaufrüstung Deutschlands konzipiert, beschloß das NS-Regime [im Jahre 
1935] das Energiewirtschaftsgesetz.“

41 Art.  5 Abs.  2 Nr.  1 des Gesetzes zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts v. 24.04. 
1998, BGBl. I, S.  730 (736).

42 Art.  1 des Gesetzes zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts: Gesetz über die Elektri-
zitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz – EnWG) v. 24.04.1998, BGBl. I, S.  730.

43 Säcker, Das Energierecht im Spannungsfeld von staatlicher Planung und privatem Wett
bewerb, in: Säcker, BerlKommEnR, 2014, Band  1, EnWG Einl. A, Rn.  22.

44 Richtlinie Nr.  97/11/EG des Rates v. 03.03.1997 zur Änderung der Richtlinie 85/337/
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feststellungsverfahren für Energieanlagen eingeführt wurde, wobei dies von 
 einer UVP-Pflichtigkeit der Errichtung oder Änderung der Energieanlage abhän
gig gemacht wurde.45 In ihrer ursprünglichen Fassung lässt sich die Plan fest
stellung im Bereich des Energiewirtschaftsrechts daher treffend als „Trägerver
fahren der Umweltverträglichkeitsprüfung“46 bezeichnen. Verglichen mit ande
ren Infrastrukturbereichen von besonderer Raumbedeutung – wie nicht zuletzt 
der Verkehrswegeplanung – ist das auf diese Weise geschaffene einheitliche Zu
lassungssystem für Energieleitungen noch bemerkenswert jung.47 

Nach einer Novelle im Jahr 200348 brachte die nächste Neuregelung 200549 im 
Wesentlichen Änderungen im Bereich der Planungs und Genehmigungsverfah
ren für Höchstspannungsleitungen dahingehend, dass die vorherigen §§  11a ff. 
EnWG 2001 in dem neuen „Teil 5 – Planfeststellung, Wegenutzung“ (§§  43–48 
EnWG) zusammengefasst wurden. Überdies wurden Regelungen für eine staat
liche Regulierung der Elektrizitätsversorgungsnetze und eine stärkere Entflech
tung eingeführt.50

Besondere Bedeutung für die Beschleunigung des zu begutachtenden Geneh
migungsverfahrens hatte sodann das am 17. Dezember 2006 in Kraft getretene 
Infrastrukturplanungsbeschleunigungsgesetz (InfPBG)51. Art.  7 des InfPBG re
formierte den fünften Teil des EnWG 2001 nachhaltig, da das Erfordernis der 
Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens von der UVP-Pflichtigkeit eines 
Vorhabens entkoppelt wurde, indem es gem. §  43 Satz  1 Nr.  1 EnWG 2006 auf 
die Errichtung und den Betrieb sowie die Änderung sämtlicher Hochspannungs
freileitungen, ausgenommen Bahnstromfernleitungen, mit einer Nennspannung 
von 110 Kilovolt ausgeweitet wurde.52 Überdies wurde vor allem das Anhö
rungsverfahren in §  43a EnWG geändert, um u. a. die Möglichkeiten zu Stellung

EWG über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Pro
jekten, AblEG 1997, L 73, S.  5.

45 Art.  20 Nr.  1 des Gesetzes zur Umsetzung der UVP-Änderungsrichtlinie, der IVU-Richt
linie und weiterer EG-Richtlinien zum Umweltschutz v. 27.07.2001, BGBl. I, S.  1950 (EnWG 
2001); vgl. §  11a Abs.  1 Satz  1 EnWG 2001: soweit dafür nach dem Gesetz über die Umwelt
verträglichkeitsprüfung eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist.

46 Durner, in: Ziekow (Hrsg.), Handbuch des Fachplanungsrechts, 2014, §  22 Rn.  2.
47 Franke, in: Klees/Gent (Hrsg.), FS Salje, 2013, S.  121.
48 Erstes Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts 

v. 20.05.2003, BGBl. I, S.  686.
49 Zweites Gesetz zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts v. 07.07.2005, BGBl. I, 

S.  1970 (EnWG 2005).
50 Weiterführend Kment, in: Kment, EnWG, 2015, Einl. Rn.  4.
51 Gesetz zur Beschleunigung von Planungsverfahren für Infrastrukturvorhaben v. 09.12. 

2006, BGBl. I, S.  2833; Berichtigung des Gesetzes zur Beschleunigung von Planungsverfahren 
für Infrastrukturvorhaben v. 09.05.2007, BGBl. I, S.  691. 

52 Hermes, in: Ziekow (Hrsg.), Speyerer Planungsrechtstage 2013, S.  161 (162).
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nahmen durch anerkannte Umweltschutzvereinigungen zu erweitern und ins
gesamt die Öffentlichkeitsbeteiligungsrechte mit dem Ziel einer Verfahrens
beschleunigung zu ändern.53 Dadurch wurde das Genehmigungsverfahren für 
Hochspannungsfreileitungen mit einer Nennspannung von 110 Kilovolt oder 
mehr in der Form geschaffen,54 in der es vor Inkrafttreten des NABEG galt.55

Ungeachtet zahlreicher weiterer Änderungen des EnWG56 stellt in der Ent
wicklung der Gesetzgebung zur Beschleunigung energierechtlicher Planungs 
und Genehmigungsverfahren in Deutschland das am 26. August 2009 in Kraft 
getretene Gesetz zum Ausbau von Energieleitungen (EnLAG)57 das „Vorgänger
modell“ des NABEG dar und war somit richtungsweisend für das den Gegen
stand der Arbeit bildende Genehmigungsverfahren. Dieser „wesentliche erste 
Meilenstein für den Netzausbau“58 ist angelehnt an Regelungsmodelle aus dem 
Bereich des Verkehrswegerechts.59 Das aus drei Paragraphen bestehende EnLAG 
versucht im Kern eine Beschleunigung der Genehmigungsverfahren für Energie
leitungen dadurch zu erreichen, dass es gem. §  1 Abs.  1 und 2 EnLAG i. V. m. 
Anlage des EnLAG (Bedarfsplan) gesetzlich den vordringlichen Bedarf be
stimmter Vorhaben nach §  43 Satz  1 EnWG im Bereich der Höchstspannungsnet
ze mit einer Nennspannung von 380 Kilovolt oder mehr, die der Anpassung, 
Entwicklung und dem Ausbau der Übertragungsnetze zur Einbindung von Elek
trizität aus erneuerbaren Energiequellen, zur Interoperabilität der Elektrizitäts
netze innerhalb der Europäischen Union, zum Anschluss neuer Kraftwerke oder 
zur Vermeidung struktureller Engpässe im Übertragungsnetz dienen, festlegt.60 
Für die insgesamt 24 in dem Bedarfsplan in der Anlage des EnLAG aufgeführten 

53 Aus der Literatur zum InfPBG siehe nur Schneller, DVBl. 2007, 529 ff.; Franke, in: 
Klees/Gent (Hrsg.), FS Salje, 2013, S.  121 (123 ff.); zum Kontext der Energiewende auch Fest, 
NVwZ 2013, 824.

54 Weiterführend zu den Neuregelungen des InfPBG: Missling, in: Danner/Theobald, Ener
gierecht, Stand: 81. Erg.-Lfg. Juli 2014, vor §§  43 ff. Rn.  18 ff.

55 Hierzu näher unter Teil 3, A.
56 Anschauliche Darstellung bei Kment, in: Kment, EnWG, 2015, Einl. Rn.  5.
57 Art.  1 des Gesetzes zur Beschleunigung des Ausbaus der Höchstspannungsnetze v. 21.08. 

2009, Gesetz zum Ausbau von Energieleitungen (Energieleitungsausbaugesetz – EnLAG), 
BGBl. I, S.  2870. Aus der Literatur zum EnLAG: Holznagel/Nagel, DVBl. 2010, 669;  Schirmer, 
DVBl. 2010, 1349; Fest, NVwZ 2013, 824; Hermes, in: Schneider/Theobald, Recht der Ener
giewirtschaft, 4.  Aufl. 2013, §  7 Rn.  59 ff.; Straßburg, in: de Witt/Scheuten, NABEG, 2013, 
Einl. Rn.  18 ff.

58 Fest, NVwZ 2013, 824.
59 Als Vorbild des EnLAG dienten die parallelen Regelungen im Fernstraßenausbaugesetz 

(Gesetz über den Ausbau der Bundesfernstraßen v. 20.01.2005, BGBl. I, S.  201) und im Bun
desschienenwegeausbaugesetz (Gesetz über den Ausbau der Schienenwege des Bundes v. 
15.11. 1993, BGBl. I, S.  1874), vgl. BT-Drs. 16/10491 v. 07.10.2008, S.  15.

60 Hermes, in: Ziekow (Hrsg.), Speyerer Planungsrechtstage 2013, S.  161 (162) stellt hierzu 
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